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Großvieheinheiten (GVE) – Umrechnungsfaktoren 

Tiergattung Tierkategorie 
Umrechnungsfaktoren 

GVE¹ RGVE² GVE_EU³ 

Einhufer Pferde und andere Einhufer 0,800 0,800 - 

Rinder 

Jungvieh bis unter 1 Jahr alt 0,400 0,400 0,400 

Jungvieh 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt 0,700 0,700 0,700 

Rinder 2 Jahre alt und älter: Stiere und Ochsen 1,000 1,000 1,000 

Rinder 2 Jahre alt und älter: Kalbinnen 0,800 0,800 0,800 

Rinder 2 Jahre alt und älter: Milchkühe 1,000 1,000 1,000 

Rinder 2 Jahre alt und älter: andere Kühe (Mutterkühe) 0,800 0,800 0,800 

Schweine 

Ferkel unter 20 kg Lebendgewicht 0,027 - 0,027 

Jungschweine von 20 bis unter 50 kg Lebendgewicht 0,300 - 0,300 

Mastschweine mit einem Lebendgewicht von 50 kg und darüber 0,300 - 0,300 

Zuchtsauen mit einem Lebendgewicht von 50 kg und darüber 0,500 - 0,500 

Zuchteber mit einem Lebendgewicht von 50 kg und darüber 0,300 - 0,300 

Schafe Schafe (einschließlich Lämmer) 0,100 0,100 0,100 

Ziegen Ziegen (einschließlich Kitze) 0,100 0,100 0,100 

Geflügel 

Legehennen – ab Legereife bzw. ab Aufstallung als Legehennen 0,014 - 0,014 

Küken und Junghennen für Legezwecke – vor Legereife bzw.  
vor Aufstallung als Legehennen 

0,002 - - 

Mastküken und Jungmasthühner 0,007 - 0,007 

Hähne 0,014 - - 

Truthühner 0,030 - 0,030 

Enten 0,010 - 0,010 

Gänse 0,020 - 0,020 

Strauße 0,350 - 0,350 

Sonstiges Geflügel (Perlhühner etc.) 0,001 - 0,001 

Andere Nutztiere 
Hirsche und Hirschkühe (Rotwild, Sikawild, Damwild) 0,150 0,150 - 

Sonstige Nutztiere (Lamas, Kaninchen etc.) 0,020 0,020 - 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – RGVE: Raufutter verzehrende Großvieheinheit. 

1) Diese Faktoren kommen in den nationalen Ergebnissen zur Anwendung, um die erhobenen Tierkategorien in 

GVE umzurechnen. – 2) Diese Faktoren werden in den nationalen Ergebnissen der Berechnung der Raufutter 

verzehrenden GVE zugrunde gelegt. – 3) Diese Faktoren bilden die Grundlage, um die Erhebungsmasse gemäß 

Verordnung (EU) 2018/1091 zu definieren. 

 


